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§ 32 GewO 1994 Sonstige Rechte von
Gewerbetreibenden

 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2025

1. (1)Gewerbetreibenden stehen auch folgende Rechte zu:

1. 1.alle Vorarbeiten und Vollendungsarbeiten auf dem Gebiet anderer Gewerbe vorzunehmen, die dazu

dienen, die Produkte, die sie erzeugen oder vertreiben, sowie Dienstleistungen, die sie erbringen,

absatzfähig zu machen;

2. 2.die ausschließlich für die Erbringung von Leistungen des eigenen Unternehmens bestimmten Maschinen,

Werkzeuge und sonstigen Werksvorrichtungen anzufertigen;

3. 3.ihre Betriebseinrichtungen, Maschinen, Werkzeuge, Betriebsmittel, sonstigen Betriebsbehelfe und

Betriebsgebäude instand zu halten und instand zu setzen;

4. 4.die Beistellung des zu verwendenden Materials, wenn Aufträge zur Herstellung von Waren erteilt werden;

5. 5.die zum Verkauf der von ihnen erzeugten oder vertriebenen Waren dienenden Verpackungen und

Umhüllungen (Säcke, Kartonagen, Tuben, Dosen, Kisten und ähnliche Gegenstände), Etiketten oder

sonstigen handelsüblichen Hilfsmittel herzustellen und zu bedrucken;

6. 6.das Aufstellen, die Montage, der Austausch schadhaft gewordener Bestandteile, die Nachfüllung von

Behältern, das Anbringen von Zubehör und die regelmäßige Wartung der hergestellten, verkauften oder

vermieteten Gegenstände;

7. 7.das Sammeln und Behandeln von Abfällen; abfallrechtliche Regelungen bleiben hievon unberührt;

8. 8.Arbeiten, die im zulässigen Umfang ihrer Gewerbeausübung liegen, zu planen;

9. 9.Gesamtaufträge zu übernehmen, sofern ein wichtiger Teil des Auftrages ihrem Gewerbe zukommt, jedoch

unter der Voraussetzung, dass sie die Arbeiten, für deren Ausführung sie keine Gewerbeberechtigung

besitzen, durch befugte Gewerbetreibende ausführen lassen;

10. 10.Waren zurückzunehmen, zu kaufen, zu verkaufen, zu vermieten und zu vermitteln, soweit diese

Tätigkeiten nicht Gegenstand eines reglementierten Gewerbes sind;

11. 11.einfache Tätigkeiten von reglementierten Gewerben, deren fachgemäße Ausübung den sonst

vorgeschriebenen Befähigungsnachweis nicht erfordert, auszuüben;

12. 12.Teilgewerbe (§ 31 Abs. 2 ff) und die in § 162 Abs. 1 genannten freien Gewerbe auszuüben, soweit diese in

fachlichem Zusammenhang mit der hauptberuflich ausgeübten gewerblichen Tätigkeit stehen;

13. 13.die Ausübung des nicht konzessionspflichtigen Werkverkehrs mit Gütern;

14. 14.die Ausübung des nicht konzessionspflichtigen, nicht linienmäßigen Personenwerkverkehrs;

15. 15.die unentgeltliche Ausschank von Getränken; hiefür darf jedoch nicht geworben werden und dürfen

keine zusätzlichen Hilfskräfte noch ausschließlich diesem Ausschank dienende Räume verwendet werden.

2. (1a)Gewerbetreibenden steht auch das Erbringen von Leistungen anderer Gewerbe zu, wenn diese Leistungen

die eigene Leistung wirtschaftlich sinnvoll ergänzen. Dabei dürfen die ergänzenden Leistungen insgesamt bis zu

30 vH des im Wirtschaftsjahr vom Gewerbetreibenden erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen. Innerhalb
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dieser Grenze dürfen auch ergänzende Leistungen reglementierter Gewerbe erbracht werden, wenn sie im Fall

von Zielschuldverhältnissen bis zur Abnahme durch den Auftraggeber oder im Fall von Dauerschuldverhältnissen

bis zur Kündigung der ergänzten eigenen Leistungen beauftragt werden und sie außerdem bis zu 15 vH der

gesamten Leistung ausmachen.

3. (2)Bei Ausübung der Rechte gemäß Abs. 1 und Abs. 1a müssen der wirtschaftliche Schwerpunkt und die Eigenart

des Betriebes erhalten bleiben. Soweit dies aus Gründen der Sicherheit notwendig ist, haben sich die

Gewerbetreibenden entsprechend ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte zu bedienen.

4. (3)Bei Ausübung eines Teilgewerbes (Abs. 1 Z 12) haben die Gewerbetreibenden einen Arbeitnehmer, der den

Befähigungsnachweis für das betreffende Teilgewerbe erbringt und der nach den Bestimmungen des

Sozialversicherungsrechtes voll versicherungspflichtig ist, im Betrieb zu beschäftigen.

5. (4)Erzeugern von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren, Gummi- und Plastikwaren,

Kunstharzgegenständen sowie von Verpackungen und Umhüllungen, Etiketten, Briefumschlägen und sonstigen

handelsüblichen Hilfsmitteln steht auch das Recht zum Bedrucken ihrer eigenen Erzeugnisse zu. Sie dürfen auch

gleichartige zugekaufte Waren bedrucken, soweit der wirtschaftliche Schwerpunkt und die Eigenart des Betriebes

erhalten bleiben.

6. (5)Das Sammeln und Behandeln von Abfällen, soweit es nicht durch Abs. 1 Z 7 gedeckt wird, ist - unabhängig

davon, ob für die Ausübung dieser Tätigkeit gemäß dem AWG 2002 zusätzliche Voraussetzungen zu erfüllen sind -

ein freies Gewerbe.

7. (6)Gewerbetreibenden sind, wenn die Versicherung eine Ergänzung der im Rahmen der Haupttätigkeit gelieferten

Waren oder erbrachten Dienstleistungen darstellt, gemäß den Bestimmungen der §§ 137 bis 138 und den

sonstigen Bestimmungen betreffend Versicherungsvermittlung auch Tätigkeiten der Versicherungsvermittlung

erlaubt. Die Ausübung dieses Rechts steht nur nach Erbringung der Nachweise und Registrierung gemäß den

genannten Bestimmungen zu.
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